HAVV —
FOR ANGEWANDTE WISSENSCHAFT UND KUNST
Hildesheim/Holzminden/Géttingen

University of Applied Scientes and Arts

Richtlinie zu inhaltlichen und strukturellen Merkmalen wissenschaftlicher
Einrichtungen mit Aufgaben in Forschung und Transfer an der HAWK Hochschule fiir
angewandte Wissenschaft und Kunst (Forschungsorganisationsstruktur)

Stand: 08/2025

Die nachfolgende Fassung der Richtlinie zu inhaltlichen und strukturellen Merkmalen wissenschaftlicher
Einrichtungen mit Aufgaben in Forschung und Transfer wurde am 20. August 2025 vom Senat und am 2.
September 2025 vom Prasidium der HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Géttingen beschlossen.
Die hochschuléffentliche Bekanntmachung erfolgte am 10. Oktober 2025.
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Praambel

Forschung und Transfer sind in Ergdnzung zur praxisorientierten Lehre stark profilbildend fiir die HAWK. Eine
wachsende Anzahl von national und international finanzierten Forschungsprojekten dokumentiert die grof3e
Bedeutung unserer Hochschule fiir verschiedene Innovationsékosysteme in den Regionen Hildesheim, Holz-
minden und Goéttingen sowie dariiber hinaus.

Diese Richtlinie wurde im Projekt ,,HAWK als Motor regionaler Innovationsékosysteme* erarbeitet und in ei-
nem konsensbasierten Prozess unter Einbeziehung von Vertreter*innen aller wesentlichen Akteure (u.a.
Sprecher der Forschungsschwerpunkte, Forschungskommission, Justiziariat und Senat) weiterentwickelt.
Die Projektmitglieder haben dem Prasidium die Veroffentlichung der Ergebnisse dieses Prozesses als Richtli-
nie empfohlen.

Die Regelungen verstehen sich als Ergdnzung zu § 7 Absatz 2 der Grundordnung (Stand: 07/2020) sowie der
Senatsrichtlinie zur Anerkennung einer wissenschaftlichen Einrichtung als An-Institut (Stand: 06/2004) der
HAWK. Die Richtlinie definiert inhaltliche und strukturelle Merkmale wissenschaftlicher Einrichtungen mit be-
sonderen Aufgaben in Forschung und Transfer und legt Rahmenbedingungen fiir deren Griindung fest. Nahere
Regelungen fiirindividuelle wissenschaftliche Einrichtungen sind in entsprechenden Ordnungen und Satzun-
gen zu definieren.

Von dieser Richtlinie erwartet sich die Hochschule
® Impulse fiir eine verstarkte Kooperation von Forschenden,
m eine hohere Sichtbarkeit ihrer Forschungs- und Transferpotentiale in Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft
B sowie eine intensivierte Vernetzung im niedersdchsischen Wissenschaftssystem.

1. Forschungsschwerpunkt (FSP)

Forschungsschwerpunkte im Sinne dieser Richtlinie sind die thematisch fokussierten Schwerpunkte, wel-
che die HAWK an die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zur Eintragung in die Forschungslandkarte mel-
det.

Unter den Forschungsschwerpunkten werden alle thematisch zusammenhangenden Forschungsaktivita-
ten der HAWK gebiindelt, die wesentlich zur tberregionalen Wahrnehmung und damit zur Profilbildung der
Hochschule beitragen und als fluide, moderierte Netzwerke innerhalb der HAWK fungieren.

Fiir die Klassifizierung als Forschungsschwerpunkt gelten die jeweils giiltigen Kriterien der HRK. For-
schungsschwerpunkte werden durch das Prasidium der HAWK gebildet und setzen sich aus allen Profes-
suren der HAWK zusammen, die sich mit dem jeweils definierten Gebiet wissenschaftlich befassen und
einen sichtbaren Forschungsoutput generieren. Es ist ein Sprecher bzw. eine Sprecherin aus der Gruppe
der beteiligten Professuren zu benennen.

Alle dreiJahre werden Forschungsschwerpunkte anhand der HRK-Kriterien evaluiert. Erfiillt ein Forschungs-
schwerpunkt die Voraussetzungen nicht mehr, kann er nicht mit der Bezeichnung Forschungsschwerpunkt
fortgefiihrt werden. Eine Anderung muss in angemessener Frist erfolgen. Die Kriterien und Schwellenwerte
sind gestaffelt nach bis zu drei bzw. vier oder fiinf Forschungsschwerpunkten und umfassen Angaben zu
den beteiligten Professuren sowie Drittmitteln und Publikationen/Patentanmeldungen pro Jahr.



2. Zentrum

Ein Zentrum ist eine wissenschaftliche Einrichtung, die mafigeblich zur iberregionalen Wahrnehmung der
Forschungs- und Transferaktivitaten und damit zur Profilbildung der HAWK beitrédgt. In einem Zentrum fin-
den sich in transdisziplindrer Zusammensetzung HAWK-Wissenschaftler*innen mit ausgewiesener wissen-
schaftlicher Exzellenz zusammen, um mittel- bis langfristig zu einem Thema von besonderer gesellschaft-
licher Relevanz zu arbeiten. In einem Zentrum konnen im Gegensatz zu einem Institut auch hochschulex-
terne Partner integriert werden. Ein Zentrum muss fiir mindestens fiinf Jahre eingerichtet werden.

Ein Zentrum muss aus einem Team von mindestens fiinf Professuren sowie wahlweise den dazugehorigen
Mitarbeitenden bestehen. Dariiber hinaus gelten die jeweils giiltigen Kriterien und Schwellenwerte fiir bis
zu drei HRK-FSP (vgl. 1.) im Mittel tiber die zuriickliegenden drei Jahre. Die jeweils giiltigen HRK-Kriterien
werden auf Anfrage vom Prasidium zur Verfligung gestellt. Jede Professur kann mehreren Zentren zugeord-
net werden.

Die Einrichtung eines Zentrums erfolgt in einem zweistufigen Prozess:

1) Zunéchst ist ein Antrag (s. Anlage 1) auszuarbeiten, der an den zustandigen Vizeprasidenten bzw. die
zustandige Vizeprdsidentin tibermittelt und dem Prasidium zur Genehmigung vorgelegt wird.

2) Bei positivem Votum ist eine Zentrumsordnung (s. Anlage 2) auszuarbeiten, die an den zustdndigen
Vizeprdsidenten bzw. die zustandige Vizeprdsidentin tibermittelt und dem Prasidium zur Genehmigung
vorgelegt wird.

Zur Finanzierung der Zentren wird eine Kostenstellenstruktur hinterlegt, auf die die Forschungsinfrastruk-
turmittel quartalsweise budgetiert werden und iiber die Zentren innerhalb einer Verwendungsfrist von zwei
Jahren verausgabt werden konnen.

Nach fiinf Jahren erfolgt eine Evaluierung anhand der zu diesem Zeitpunkt giiltigen HRK-FSP-Kriterien. Dazu
ist dem zustdndigen Vizeprdsidenten bzw. der zusténdigen Vizepradsidentin fiir Forschung und Transfer
unaufgefordert ein Bericht zu ibermitteln, anhand dessen er bzw. sie die Evaluierung durchfiihrt und dem
Prasidium berichtet. Erfiillt ein Zentrum die Voraussetzungen nach dieser Richtlinie nicht mehr, kann es
nicht unter dieser Bezeichnung fortgefiihrt werden. Eine Anderung muss in angemessener Frist erfolgen.

3. Institut

In einem Institut finden sich Wissenschaftler*innen der HAWK unabhdngig von ihrer Fakultatszugehdrig-
keit aufgrund einergemeinsamen thematischen und/oder methodischen Ausrichtung zum Zwecke der mit-
tel- bis langfristigen vertieften wissenschaftlichen Arbeit zusammen. Ein Institut generiert durch die Biin-
delung von Aktivitdten einen operativen Mehrwert fiir die beteiligten Akteure und stdrkt die Sichtbarkeit
einer abgegrenzten Forschungsthematik.

Ein Institut setzt sich zusammen aus HAWK-Wissenschaftler*innen (Professur, PostDoc in unbefristeter
Beschiftigung) sowie ggf. weiteren Mitarbeitenden. Jede*r HAWK-Wissenschaftler*in kann mehreren Insti-
tuten zugeordnet werden. Ein Institut muss fiir mindestens fiinf Jahre eingerichtet werden. Fiir die Griin-
dung gelten folgende Kriterien und Schwellenwerte:

®  mind. zwei HAWK-Wissenschaftler*innen (Professur, PostDoc in unbefristeter Anstellung), wobei
mind. eine Professur beteiligt sein muss. Jedes Griindungsmitglied verfiigt tiber mind. 15 Punkte
in der HAWK-internen Bewertungsskala (vgl. Merkblatt HAWK Forschungsférderung, Kapitel 2.1).
An weitere Institutsmitglieder bestehen keine Schwellwert-Anforderungen.



®  im Mittel (iber die zuriickliegenden drei Jahre sind wahlweise die Kriterien nach Variante a) oder
Variante b) in Summe (iber das gesamte Griindungsteam nachzuweisen:

a) allgemeingiiltige Kriterien

® mind. 60.000 €verausgabte Drittmittel fiir Forschung pro Jahr und sechs wissenschaftliche Pub-
likationen und/oder Patentanmeldungen pro Jahr fiir sozial-, geistes- und gesundheitswissen-
schaftliche Institute

® mind. 200.000 € verausgabte Drittmittel fiir Forschung pro Jahr und sechs wissenschaftliche
Publikationen und/oder Patentanmeldungen pro Jahr fiir Institute anderer Fachrichtungen

b) HAWK-interne Bewertungsskala

®  mind. 75 Punkte pro Jahr

Zur Finanzierung der Institute wird eine Kostenstellenstruktur hinterlegt, auf die die Forschungsinfrastruk-
turmittel quartalsweise budgetiert werden und iiber die Institute innerhalb einer Verwendungsfrist von
zwei Jahren verausgabt werden kénnen.

Die Einrichtung eines Instituts erfolgt in einem einstufigen Prozess:
1) Esist eine Institutssatzung (s. Anlage 3) auszuarbeiten, die an den zustandigen Vizeprédsidenten bzw.
die zustandige Vizeprasidentin tbermittelt und dem Prasidium zur Genehmigung vorgelegt wird.

Nach fiinf Jahren erfolgt eine Evaluierung anhand der zu diesem Zeitpunkt giiltigen Schwellenwerte und
Kriterien. Dazu ist dem zustandigen Vizeprasidenten bzw. der zustandigen Vizeprasidentin fiir Forschung
und Transfer unaufgefordert ein Bericht zu ibermitteln, anhand dessen er bzw. sie die Evaluierung durch-
fiihrt und dem Prasidium berichtet. Erfiillt ein Institut die Voraussetzungen nach dieser Richtlinie nicht
mehr, kann es nicht mit dieser Bezeichnung fortgefiihrt werden. Eine Anderung muss in angemessener Frist
erfolgen.

4. Forschungsgruppe/Arbeitsgruppe

Die Forschungs- bzw. Arbeitsgruppe setzt sich wissenschaftlich mit einem besonders definierten Bereich
bzw. einer abgegrenzten Thematik vertieft auseinander. Dies geschieht insbesondere durch die Bearbei-
tung von Forschungs- und Transferprojekten. Sie befinden sich unter der wissenschaftlichen Leitung einer
Professur oder eines promovierten Wissenschaftlers bzw. einer promovierten Wissenschaftlerin der HAWK.

Forschungs- bzw. Arbeitsgruppen im Sinne dieser Richtlinie sind nicht diejenigen, die von den Fakultdten
fur reine Lehrzwecke eingerichtet wurden. Vielmehr sind solche Strukturen gemeint, in denen Wissen-
schaftler*innen dokumentierbar Forschung und Transfer betreiben.

Die Kriterien und Schwellenwerte fiir Forschungs- bzw. Arbeitsgruppen umfassen:
®m eine Professur bzw. ein*e promovierte*r Wissenschaftler*in in unbefristeter Beschaftigung
®  mind. 15 Punkte in der HAWK-internen Bewertungsskala (vgl. Kapitel 2.1 des Merkblatts HAWK For-
schungsférderung).

5. Weitere Strukturen
Andere Formen oder Benennungen von Verbiinden und Zusammenschliissen in Forschung und Transfer an

der HAWK sollen nicht verwendet werden. Weitere Forschungsstrukturen kénnen nur tiber eine Anderung
dieser Richtlinie eingefiihrt werden.



6. Bestandsschutz

Andere Formen oder Benennungen von Verbiinden und Zusammenschliissen in Forschung und Transfer an
der HAWK, die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Richtlinie bereits existierten, haben Bestands-
schutz, bis der bzw. die hauptverantwortliche Wissenschaftler*in die Hochschule verldsst. Bei der Uber-

nahme dieser Verbiinde oder Zusammenschliisse durch einen bzw. eine Nachfolger*in, muss eine Umbe-
nennung in die hier angegebenen Strukturen erfolgen.

7. Aktualisierung

Die Richtlinie soll anlassbezogen oder im zweijdhrigen Turnus evaluiert und angepasst werden.

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe durch die Hochschule in Kraft.



Anlage 1: Entwurf einer Antragsskizze zur Griindung eines Zentrums

Antragsskizze zur Griindung des Zentrums fiir [Name eintragen] der HAWK Hochschule fiir angewandte
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Géttingen

HINWEIS: Die Antragsskizze soll moglichst kompakt die wesentlichen Aspekte des Zentrums beschreiben
und einen Umfang von max. 10 Seiten haben.

1. Name und Sitz des Zentrums

2. Beteiligte HAWK-Professuren, Fakultatszugehdrigkeit und Denomination (Ansprechperson sowie ggf.
federfiihrende Fakultat benennen)

3. Weitere beteiligte Wissenschaftler*innen (Institution, Ort, Fachgebiet)

4. Aufgaben und Ziele, fachliche Ausrichtung, gesellschaftliche Relevanz

5. Mehrwerte durch die Kooperation, Entwicklungsperspektiven, Einordnung in regionale Innovati-
onsokosysteme

6. Beitrag zur Profilbildung der Hochschule und Verortung in den Hochschulentwicklungsplan

7. Impulse fiir Lehre und Nachwuchsférderung (z.B. Studiengdnge, Promotionsprogramme)



Anlage 2: Entwurf einer Zentrumsordnung

Ordnung des Zentrums fiir [Name eintragen] der HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft und
Kunst Hildesheim/Holzminden/Géttingen

HINWEIS: Bei dem nachfolgenden Entwurf handelt es sich um eine Basisversion mit verpflichtenden Para-
graphen, deren Absatze/Inhalte im Einzelfall angepasst und erweitert werden kénnen. Es kénnen bei Be-
darf neue Paragraphen hinzugefiigt werden.

Prdaambel

Das Zentrum fiir [Name eintragen] ([Kiirzel eintragen]) der HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft
und Kunst Hildesheim/Holzminden/Gottingen biindelt Forschungs- und Transferaktivitdten auf den Fach-
gebieten [Fachgebiete eintragen). Ziel ist es, innovative Losungen zu entwickeln, die zur gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklung im Bereich der [gesellschaftlich relevanten Bereich eintragen] beitragen.

§ 1 Name und Sitz*
(1) Das Zentrum fiihrt den Namen [Name eintragen] ([Kiirzel eintragen]).

(2) Das Zentrum hat seinen Sitz an der Fakultat [Name eintragen] in [Ort] und ist organisatorisch [dem Pra-
sidium/der Fakultdt [Name eintragen]] zugeordnet.

(3) Das Zentrum wird als [auswahlen: In-Institut oder An-Institut] der HAWK Hochschule fiir angewandte
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Géttingen gefiihrt.

§ 2 Aufgaben und Ziele*

(1) Das Zentrum hat folgende Aufgaben:
a) Forderung und Durchfiihrung von Forschungsprojekten auf dem Gebiet der [Fachgebiet eintragen].
b) Unterstlitzung des Wissenstransfers zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft.
c) Forderung der internationalen Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung.
d) Unterstiitzung bei der Akquise von Férdermitteln und Drittmitteln fiir Forschungsprojekte.

(2) Ziele des Zentrums sind:
a) Vertiefung der wissenschaftlichen Arbeit auf dem Themengebiet
b) Entwicklung innovativer Forschungs- und Transferprojekte.
) Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
d) Stdrkung der Position der Hochschule im nationalen und internationalen Umfeld.

§ 3 Organe des Zentrums*

(1) Die Organe des Zentrums sind:
a) Zentrumsleitung
b) Administration
¢) Forschungsgruppen
d) Wissenschaftlicher Beirat

(2) Die Zentrumsleitung ibernimmt die Leitung des Zentrums und reprédsentiert dieses nach auien sowie
innerhalb der Hochschule.

(3) Der Administration obliegen organisatorische Angelegenheiten. Ferner unterstiitzt sie bei der Drittmit-
telakquise.

*verpflichtende Angaben



(4) Forschungsgruppen sind Organisationseinheiten, die unter der Leitung eines ausgewiesenen Experten
bzw. einer ausgewiesenen Expertin einen thematisch abgegrenzten Themenbereich wissenschaftlich
bearbeiten.

(5) Derwissenschaftliche Beirat berat die Zentrumsmitglieder in strategischen Angelegenheiten.

§ 4 Interne Mitglieder”

(1) Mitglieder des Zentrums kdnnen Professor*innen, wissenschaftliche/technische Mitarbeitende und
Studierende der HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzmin-

den/Gottingen werden, die im Bereich Forschung und Transfer tatig sind.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Beendigung des Arbeitsverhaltnisses an der
HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Gottingen.

§ 5 Externe Mitglieder

(1) Mitglieder des Zentrums kénnen auch Personen aus wissenschaftlichen Einrichtungen auerhalb der
HAWK sein.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Beendigung des Arbeitsverhéltnisses bei der
externen wissenschaftlichen Einrichtung.

(3) Die Zusammenarbeit ist durch einen Kooperationsvertrag geregelt.

§ 6 Finanzierung*

(1) Am Zentrum wird eine Kostenstellenstruktur hinterlegt, auf die die Forschungsinfrastrukturmittel der
beteiligten Forschenden/Wissenschaftler*innen budgetiert und durch das Zentrum innerhalb einer
Verwendungsfrist verausgabt werden konnen.

(2) Das Zentrum finanziert sich dariiber hinaus durch:

a) Dritt-/Sondermittel aus Forschungsprojekten
b) Einnahmen aus Kooperationen und Dienstleistungen

§ 7 Berichtswesen und Evaluierung*

(1) Die Zentrumsleitung erstellt jahrlich einen Bericht tiber die Aktivitdten, wissenschaftlichen Ergebnisse
sowie die Finanzierung des Zentrums, der sich an den Kriterien der HRK-Forschungsschwerpunkte ori-

entiert.

(2) Im Turnus von funf Jahren erfolgt eine Evaluierung des Zentrums durch das Prasidium auf der Grundlage
derJahresberichte.”

(3) Erfiillt das Zentrum bei der Evaluierung nicht mehr die erforderlichen Schwellenwerte und Kriterien, darf
es nicht mehr unter der Bezeichnung ,,Zentrum* an der HAWK gefiihrt werden. Eine Anderung muss in
angemessener Frist erfolgen.™

§ 8 Inkrafttreten®

Diese Ordnung tritt mit Beschluss des Prasidiums der HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft und
Kunst Hildesheim/Holzminden/Gdéttingen am [Datum] in Kraft.

**verpflichtende Formulierung



Anhang 1: Professuren (mind. 5 Mitglieder der HAWK) und weitere Mitglieder des Zentrums
1. Prof. Dr. [Vorname] [Nachname], Fakultat [Name eintragen], [Ort], [Denomination]

Prof. Dr. [Vorname] [Nachname], Fakultat [Name eintragen], [Ort], [Denomination]

[ ’
Prof. Dr. [Vorname] ,
Prof. Dr. [
[

Prof. Dr. [Vorname] [Nachname], Fakultat [Name eintragen], [Ort], [Denomination]

Nachname], Fakultat [Name eintragen], [Ort], [Denomination]

[ [
[ [
Vorname] [Nachname], Fakultdt [Name eintragen], [Ort], [Denomination]
[ [

A U1~ W N

Prof. Dr. [Vorname] [Nachname], Institution [Name eintragen], Fakultdt [Name eintragen], [Ort],
[Fachgebiet/Denomination]

Dr./M.Sc./M.Eng. [Vorname] [Nachname], Fakultdt [Name eintragen], [Ort]

[Vorname] [Nachname], Fakultdat [Name eintragen], [Ort]

~N



Anhang 2: Schwellenwerte und Kriterien

Schwellenwerte im Mittel der zuriickliegenden drei Jahre gemaf den Kriterien fiir drei Forschungsschwer-
punkte der Hochschulrektorenkonferenz (Stand: [20XX])
®  mind. 5 HAWK-Professuren
m  mind. [XXX.XXX] € Drittmittel fiir Forschung/Jahr fiir sozial-, geistes- und gesundheitswissenschaft-
liche Fachrichtungen
®  mind. [X,X] Mio. € Drittmittel fiir Forschung/)ahr fiir andere Fachrichtungen
®  mind. [XX] wissenschaftliche Publikationen und/oder Patentanmeldungen pro Jahr

Zentrum mit sozial-, geistes- und gesundheitswissenschaftlicher Ausrichtung
Zentrum mit Ausrichtung in andere Fachrichtungen

Drittmittel fiir Forschung

HAWK-Zentrumsmitglied 20XX 20XX 20XX

[Nachname]

[Nachnam

[Nachname

e]
[Nachname]
|

|

[Nachname

SUMME

MITTELWERT

wiss. Publikationen und/oder Patentanmeldungen

HAWK-Zentrumsmitglied 20XX 20XX 20XX

[Nachname]

[Nachnam

e
[Nachname

|
|
[Nachname]
[Nachname]

SUMME

MITTELWERT

10



Anhang 3: Raumbedarfe/besondere Infrastruktur

Raum (vorhanden) Fliche
Raum (nicht vorhanden) Fliche
Besondere Infrastruktur (vorhanden) Kosten/Wert
Besondere Infrastruktur (nicht vorhanden) Kosten/Wert
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Anhang 4: Stellungnahme des Fakultdtsrates/der Fakultédtsréte
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Anhang 5: Kooperationsvertrige
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Anlage 3: Entwurf einer Institutssatzung

Satzung des Instituts fiir [Name eintragen] der HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Géttingen

HINWEIS: Bei dem nachfolgenden Entwurf handelt es sich um eine Basisversion mit verpflichtenden Para-
graphen, deren Absatze/Inhalte im Einzelfall angepasst und erweitert werden kénnen. Es kénnen bei Be-
darf neue Paragraphen hinzugefiigt werden.

Praambel

Das Institut fiir [Name eintragen] ([Kiirzel eintragen]) der HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft
und Kunst Hildesheim/Holzminden/Gottingen férdert die wissenschaftliche Forschung und den Wissens-
transfer auf dem Gebiet der [Fachgebiet eintragen].

§ 1 Name und Sitz*
(1) Das Institut fiihrt den Namen [Name eintragen] ([Kiirzel eintragen]).

(2) Das Institut hat seinen Sitz an der Fakultdt [Name eintragen] in [Ort] und ist organisatorisch [dem Pra-
sidium/der Fakultdt [Name eintragen]] zugeordnet.

(3) Das Institut wird als [auswahlen: In-Institut oder An-Institut] der HAWK Hochschule fiir angewandte Wis-
senschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Géttingen gefiihrt.

§ 2 Aufgaben und Ziele*

(1) Das Institut hat folgende Aufgaben:
a) Forderung und Durchfiihrung von Forschungsprojekten auf dem Gebiet der [Fachgebiet eintragen].
b) Unterstiitzung des Wissenstransfers zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft.
¢) Forderung der internationalen Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung.
d) Unterstiitzung bei der Akquise von Férdermitteln und Drittmitteln fiir Forschungsprojekte.

(2) Ziele des Instituts sind:
a) Vertiefung der wissenschaftlichen Arbeit auf dem Themengebiet.
b) Entwicklung innovativer Forschungs- und Transferprojekte.
) Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
d) Starkung der Position der Hochschule im nationalen und internationalen Umfeld.

§ 3 Organe des Instituts®
(1) Die Organe des Instituts sind:
a) Die Institutsleitung

b) Die Forschungsgruppen

(2) Die Institutsleitung ibernimmt die Leitung des Instituts und reprédsentiert dieses nach auBen sowie
innerhalb der Hochschule.

§ 4 Mitgliedschaft”
(1) Mitglieder des Instituts konnen Professor*innen, wissenschaftliche/technische Mitarbeitende und Stu-

dierende der HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Got-
tingen werden, die im Bereich Forschung und Transfer tadtig sind.

* verpflichtende Angaben
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(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Beendigung des Arbeitsverhaltnisses an der
HAWK Hochschule fiir angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Gottingen.

§ 5 Finanzierung*

(1) Am Institut wird eine Kostenstellenstruktur hinterlegt, auf die die Forschungsinfrastrukturmittel der be-
teiligten Forschenden/Wissenschaftler*innen budgetiert und durch das Institut innerhalb einer Ver-
wendungsfrist verausgabt werden kénnen.

(2) Das Institut finanziert sich dariiber hinaus durch:

a) Dritt-/Sondermittel aus Forschungsprojekten
b) Einnahmen aus Kooperationen und Dienstleistungen

§ 6 Berichtswesen und Evaluierung*

(1) Die Institutsleitung erstellt jahrlich einen Bericht iber die Aktivitaten (Punkte entsprechend der HAWK-
internen Bewertungsskala), wissenschaftlichen Ergebnisse sowie die Finanzierung des Instituts.

(2) Im Turnus von fiinf Jahren erfolgt eine Evaluierung des Instituts durch das Prasidium auf der Grundlage
derJahresberichte.*

(3) Erfuillt das Institut bei der Evaluierung nicht mehr die erforderlichen Schwellenwerte und Kriterien, darf
es nicht mehr unter der Bezeichnung ,,Institut” an der HAWK gefiihrt werden. Eine Anderung muss in
angemessener Frist erfolgen.™

§ 7 Inkrafttreten*

Diese Satzung tritt mit Beschluss des Prasidiums der HAWK Hochschule fiirangewandte Wissenschaft und
Kunst Hildesheim/Holzminden/Gdéttingen am [Datum] in Kraft.

**verpflichtende Formulierung
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Anhang 1: Professuren (mind. 1) und PostDocs sowie Mitarbeitende des Instituts

1. Prof. Dr. [Vorname] [Nachname], Fakultat [Name eintragen], [Ort], [Denomination]
2. Dr./M.Sc./M.Eng. [Vorname] [Nachname], Fakultdt [Name eintragen], [Ort]
3. [Vorname] [Nachname], Fakultdt [Name eintragen], [Ort]
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Anhang 2: Schwellenwerte und Kriterien der vergangenen drei Jahre

®  mind. zwei Wissenschaftler*innen, davon mind. 1 HAWK-Professur

®  mind. 60.000 € Drittmittel fiir Forschung/Jahr fiir sozial-, geistes- und gesundheitswissenschaftli-
che Fachrichtungen

®  mind. 200.000 € Drittmittel fiir Forschung/Jahr fiir andere Fachrichtungen

®  mind. 6 wissenschaftliche Publikationen und/oder Patentanmeldungen pro Jahr

Institut mit sozial-, geistes- und gesundheitswissenschaftlicher Ausrichtung

Institut mit Ausrichtung in andere Fachrichtungen

Drittmittel fiir Forschung
Institutsmitglied 20XX 20XX 20XX
SUMME
MITTELWERT

wiss. Publikationen und/oder Patentanmeldungen

Institutsmitglied 20XX 20XX 20XX

SUMME

MITTELWERT

oder alternativ

Punkte gemafl der HAWK-internen Bewertungsskala

Institutsmitglied 20XX 20XX 20XX

SUMME (mind. 75 per a)
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Anhang 3: Raumbedarfe/besondere Infrastruktur
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Anhang 4: Stellungnahme des Fakultdtsrates/der Fakultédtsrite
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	(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der externen wissenschaftlichen Einrichtung.
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	(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen.
	§ 5 Finanzierung*
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	(2) Im Turnus von fünf Jahren erfolgt eine Evaluierung des Instituts durch das Präsidium auf der Grundlage der Jahresberichte.3F**
	(3) Erfüllt das Institut bei der Evaluierung nicht mehr die erforderlichen Schwellenwerte und Kriterien, darf es nicht mehr unter der Bezeichnung „Institut“ an der HAWK geführt werden. Eine Änderung muss in angemessener Frist erfolgen.**
	§ 7 Inkrafttreten*
	Diese Satzung tritt mit Beschluss des Präsidiums der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen am [Datum] in Kraft.
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